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Antrag auf Ausstellung einer Trainerlizenz des DOSB 

Fachrichtung:            

Name:      Vorname:      

Geburtsdatum:     Geburtsort:      

Straße:             

PLZ/Wohnort:            

Tel.-Nr.:     Mobil:       

E-Mail:             

Verein:             

Anlagen: > Ein Passbild 

 >Zeugniskopie der bestandenen Trainer-Prüfung 

              >Nachweis der Vereinsmitgliedschaft 

 >15 € Lizenzgebühr;  

 >Ehrenkodex DOSB sowie Datenschutzerklärung 

Qualifikationsstufe       Anzahl der LE Zeitraum 

Trainer A, 3 Lizenzstufe       15  2 Jahre 

Reiten, Fahren, Voltigieren, Westernreiten, Islandpferdereiten 

Gangpferdereiten, Pferdewirtschaftsmeister-Reiten 

Qualifikationsstufe       Anzahl der LE Zeitraum 

Trainer B, 2 Lizenzstufe       15  4 Jahre 

Reiten, Fahren, Voltigieren, Westernreiten, Islandpferdereiten 

Gangpferdereiten, Pferdewirtschaftsmeister-Reiten 

Qualifikationsstufe       Anzahl der LE Zeitraum 

Trainer C, 1 Lizenzstufe       15  4 Jahre 

Reiten, Fahren, Voltigieren, Westernreiten, Islandpferdereiten 

Gangpferdereiten, Pferdewirtschaftsmeister-Reiten 

 

Der Erwerb einer höheren Lizenzstufe verlängert automatisch die Gültigkeitsdauer der niedrigen 

Lizenzstufe mit (jedoch nur in der gleichen Disziplin; Beispiel: Absolvierung Trainer B Fahren verlängert 

nicht Trainer C Reiten). Dies gilt für die Lizenzstufen C, B und A. 

Bei Ablauf der Gültigkeit der Lizenz, wird die Lizenz nach Absolvierung von 30 LE verlängert. Bei 

Überschreitung der Gültigkeitsdauer um mehr als 5 Jahre sind bis zu 45 LE Fortbildungen zu absolvieren. 

Die Fortbildung ist durch Testate nachzuweisen. 

       

 

      Ort, Datum, Unterschrift     

Verpflichtungserklärung: Ich erkenne die Leistungs-Prüfungs-Ordnung (LPO) der Deutschen Reiterlichen Vereinigung 

e.V. (FN) in der jeweils gültigen Fassung als verbindlich an und verpflichte mich, stets – auch außerhalb von Turnieren – 

die anerkannten Ausbildungsgrundsätze, Richtlinien und Beschlüsse der FN zu befolgen insbesondere mein Pferd nicht 

unreiterlich zu behandeln, Verstöße können den Entzug des Reiter-/Fahrausweis §20LPO bzw. den Lizenzentzug zur 

Folge haben und mit Ordnungsmaßnahmen (§§920ff LPO) geahnt werden. 

 


